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Die aktuellen politischen Umwälzungen und Kriege  
auf der Welt, speziell im Nahen Osten und Nordafrika, 
haben zu bedeutenden Flucht- und Migrationsbewe-
gungen in Europa geführt, von denen auch die Schweiz 
betro en ist. Unter den Schutzsuchenden be�nden sich 
viele, teilweise unbegleitete Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, mit o� ungenügender oder fehlen-
der Dokumentation von Identität, Geburtszeit und -ort. 
Da minderjährige Asylsuchende einen Anspruch auf 
besonderen Schutz und Beistand haben, ist die Feststel-
lung des Alters (chronologisches Alter) von  erheblicher 
juristischer Bedeutung. Die radiologische Knochen-
alterbestimmung zur Feststellung der Minder- resp. 
Volljährigkeit wird deshalb zunehmend von den invol-
vierten Behörden im Asylverfahren angefragt. Eine 
entsprechende Untersuchung, im Allge meinen eine 
Handröntgenaufnahme, wird von Ärzten durchgeführt 
und meistens mit dem Atlas von Greulich und Pyle [1] 
beurteilt. Dieses Vorgehen und dessen Ziel sind unserer 
Meinung nach kritisch zu beurteilen [siehe auch: 2–4]. 
Wir sind der Meinung, dass radiologische Untersu-
chungen zur Altersbestimmung bei Asylsuchenden aus 
folgenden Gründen unterlassen werden sollen:
1. Die Skelettalterbestimmung nach Greulich und 

Pyle sowie Tanner & Whitehouse sind anerkannte 
Standardmethoden zur Bestimmung des biologi-
schen Alters. Sie sind nicht zur Bestimmung des 
chronologischen Alters vorgesehen. Sie wurden mit 
dieser Fragestellung auch nicht geprü�.

2. Die individuelle Variabilität (Standardabweichung) 
des Knochenalters, bestimmt nach Greulich und 
Pyle, beträgt bei einem 17-jährigen männlichen 
 Jugendlichen beispielsweise 15,4 Monate. Unter 
 Berücksichtigung einer doppelten Standardabwei-
chung, die üblicherweise als Mass für die Normali-
tät in der Medizin gebraucht wird, ergibt sich dar-
aus eine Abweichung von über 2 Jahren. So kann ein 
gesunder 17-jähriger Knabe durchaus ein Knochen-
alter von 19 Jahren aufweisen, somit eine abge-
schlossene Knochenreifung. Mit anderen Worten: 
Auch bei vollständigem Schluss der Wachstums-
fugen ist ein chronologisches Alter von unter 18 Jah-
ren möglich. 

3. Mädchen erreichen den Abschluss des Wachstums 
früher als Knaben, was die Wahrscheinlichkeit er-
höht, dass ein minderjähriges Mädchen ein ausge-
rei�es Skelett in der Handröntgenaufnahme zeigt.

4. Die Methode von Greulich und Pyle basiert auf 
 einem Normalkollektiv von Kindern europäischer 
Herkun� aus den USA. Die Studie wurde im frühen 
20. Jahrhundert durchgeführt. Aktuelle Daten zum 
Knochenalter unterschiedlicher Ethnien sind nur 
punktuell vorhanden und kaum auf die heutige 
 Immigrantenpopulation anwendbar [5].

5. Körperliche Erkrankungen können zu einem Ab-
weichen der Knochenreifung von der Norm führen. 
Eine Beurteilung der Knochenreifung ohne zusätz-
liche medizinische Untersuchung der Asylbewer-
ber, speziell im Hinblick auf mögliche Störungen 
der endokrinen Organe und ohne Beurteilung des 
Ernährungszustandes ist abzulehnen.

Die Röntgenaufnahme wird mit ionisierenden, 
pote ntiell krebsauslösenden Strahlen durchgeführt. 
Obschon die Strahlendosis für eine Aufnahme der 
Hand relativ gering ist und einem Bruchteil der na-
türlich erhaltenen Jahresdosis entspricht, wird diese 
Untersuchung im klinischen Betrieb aus Sicher-
heitsüberlegungen nur bei entsprechender medizi-
nischer Indikation durchgeführt. Diese Indikation 
entfällt bei den Asylsuchenden.

Wir folgern daher, dass die Knochenalterbestimmung 
bei Asylsuchenden zur Unterscheidung von Minder- 
und Volljährigkeit ethisch bedenklich und methodo-
logisch unbrauchbar ist.
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